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Bericht aus der LakiMAV im Forum der Gemeindediakone 
und Gemeindediakoninnen am 04.10.2022 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

es gibt auch in diesem Jahr einiges zu berichten, was möglicherweise interessant ist. 

Im Dezember 2021 hat die AK (Arbeitsrechtliche Kommission) eine neue Anlage 1.6.1 zur KAO 

beschlossen. Es geht um die Möglichkeit der Entgeltumwandlung zum Zwecke des Leasings 

von Fahrrädern. 

Bei dieser Möglichkeit sich ein Fahrrad zu leasen handelt es ich um ein 

Sozialversicherungssparmodell. Ob sich das rechnet, muss jede und jeder selbst prüfen. Dazu gibt 

es von der Fa. Bikeleasing einen Rechner. Es hängt vom Einkommen und vom Preis des 

Fahrrades ab, der bis zu 7.000,- € betragen kann. 

Leasingnehmer ist die Landeskirche und die Laufzeit beträgt 36 Monate. Das Rad kann dann 

anschließend zum voraussichtlichen Preis von max. 18 % der unverbindlichen Preisempfehlung 

gekauft werden oder es wird zurückgegeben. 

Das Modell ist für uns Kirche nicht ganz so interessant wie in der Wirtschaft, da wir die 19 % 

Umsatzsteuer nicht sparen können. Und, die Einsparung von Sozialversicherungsbeiträgen kann 

sich auf Rentenpunkte auswirken. 

Diese Regelung gilt nicht für  

 Auszubildende, Schülerinnen und Schüler, Dual Studierende sowie Praktikantinnen und 
Praktikanten,  

 Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis aufgrund der Entgeltumwandlung 
sozialversicherungsfrei würde, 

 befristet Beschäftigte, 
 Beschäftigte, bei denen im Zeitpunkt der Antragstellung feststeht, dass sie vor Ablauf der 

Nutzungsdauer ausscheiden werden, 
 Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis ruht, 
 Beschäftigte in der Probezeit. 

Bei befristet Beschäftigten, bei denen die Befristung länger als die 36 Monate andauert sind 

Ausnahmen über einen Antrag nach § 1 e KAO möglich. 

 

Mit dem Jahr 2022 kam in der Systematik der Beschlussvorlagen für die AK eine grundlegende 

Änderung. Bisher gab es Vorlagen, die im Namen schon die Regelung enthielten. Seit diesem Jahr 

gibt es durchnummerierte Änderungen der KAO. In diesen Beschlussvorlagen sind dann die 

einzelnen Punkte im Stil eines Artikelgesetztes aufgelistet. Das kleine Problem ist nun für 

außenstehende, dass der Inhalt des Beschlusses nicht mehr erkannt werden kann und die dann 

durchnummerierten Änderungen schwerer lesbar sind. 

Im September 2020 haben die Tarifpartner im Öffentlichen Dienst einen neuen § 18 a in den TVöD 

eingefügt. Hier geht es um ein Alternatives Entgeltanreiz-System. Die Idee dabei ist, dass Teile 

des Leistungsentgelts umgewandelt werden. Das Budget kann für Maßnahmen zur Verbesserung 

der Arbeitsplatzattraktivität, der Gesundheitsförderung oder der Nachhaltigkeit eingesetzt werden 
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(z.B. für Zuschüsse für Fitnessstudios, Sonderzahlungen, Fahrkostenzuschüsse für ÖPNV/Job-

Ticket, Sachbezüge, Kita-Zuschüsse oder Wertgutscheine). 

Diese Regelung haben wir nicht in die KAO übernommen. 

Aber, wir haben vereinbart über solche Möglichkeiten zu reden und ggf. zu beschließen. Zwei 

Neuerungen können auch für uns interessant werden. 

Es gibt einen neuen § 14 a in der KAO, der Zulagen für besondere Vertretungssituationen und 

zusätzliche Tätigkeiten regelt. 

Wird jemand im Rahmen einer besonderen Vertretungssituation (z. B. Krankheitsfall) eine 

weitere Tätigkeit übertragen, die den Tätigkeitsmerkmalen der gleichen oder einer niedrigeren 

Eingruppierung entspricht und wird diese mindestens einen Monat ausgeübt, erhält der/ die 

Beschäftigte für die Dauer der Ausübung eine persönliche Zulage in Höhe von 150 € monatlich 

rückwirkend ab dem ersten Tag der Übertragung der Tätigkeit. Ab dem sechsten Monat erhöht 

sich die Zulage auf 250 € monatlich. Teilzeitbeschäftigte erhalten die Zulage anteilig gemäß ihrem 

Beschäftigungsumfang. Die Zulage kann maximal 18 Monate gezahlt werden, sie ist keine 

Abgeltung für Mehrarbeit und Überstunden. 

Und 

( 2 ) Wird dem/der Beschäftigten vorübergehend eine zusätzliche Tätigkeit übertragen, die nicht 

den Tätigkeiten der Stellenbeschreibung entspricht und die nicht unter § 14 Absatz 1 fällt, und wird 

diese mindestens drei Monate ausgeübt, erhält der/die Beschäftigte für die Dauer der Ausübung 

eine persönliche Zulage in Höhe von 100 € monatlich rückwirkend ab dem ersten Tag der 

Übertragung der Tätigkeit. Teilzeitbeschäftigte erhalten die Zulage anteilig gemäß ihrem 

Beschäftigungsumfang. Von dieser Regelung sind Leitungskräfte in den Entgeltgruppen 13 bis 15 

ausgenommen. 

Protokollnotizen (KAO) zu § 14 a: 

2. Zusätzliche Tätigkeiten im Sinne von Absatz 2 sind z. B die Mitarbeit in landeskirchlichen 

Arbeits- und Projektgruppen, Mitarbeit in Pilotierungen. 

Es gibt einen Neuen Absatz 5 in § 23 KAO: 

Im Wege einer Dienstvereinbarung kann gemäß der Anlage 1.2.6 zur KAO eine Prämie zur 

Gewinnung neuen Personals bis zu 1.000,- € pro Beschäftigtem oder Beschäftigter und 500 € pro 

Auszubildendem oder Auszubildender gewährt werden (Beschäftigte werben Beschäftigte). Diese 

Dienstvereinbarung ist ab dem 1.11. möglich. 

 

Ein auch für uns wichtiges Thema ist § 3 Absatz 2 KAO – es geht um die Annahme von 

Belohnungen und Geschenken. 

Bisher gilt, wir dürfen nichts annehmen: 

„(2) Die Beschäftigten dürfen von Dritten Belohnungen, Geschenke, Provisionen oder sonstige 

Vergünstigungen in Bezug auf ihre Tätigkeit nicht annehmen. Ausnahmen sind nur mit 

Zustimmung des Arbeitgebers möglich. Werden den Beschäftigten derartige Vergünstigungen 

angeboten, haben sie dies dem Arbeitgeber unverzüglich anzuzeigen.“ 

Zum 1.11. wird dieser Absatz geändert und er verweist auf eine neue Anlage 1.1.2 zur KAO. 
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Der Grundsatz bleibt der gleiche wie bisher. Aber, es gibt nun eine allgemeine Zustimmung zur 

Annahme, wenn 

- Im Einzelfall der Wert von 20 € nicht überschritten wird, und 
- Wiederholte Zuwendungen durch dieselben natürlichen oder juristischen Personen 60 € im 

Kalenderjahr nicht überschreiten. 

Wenn eine dieser Grenzen überschritten wird, gilt der Grundsatz, nur mit Genehmigung. 

 

Die größte Änderung ist die in § 6 KAO. 

Der Absatz 1 ist bisher eine eigene Regelung der KAO, die vom TVöD abweicht. Die wird zum 

1.1.2023 aufgehoben und wir haben dann den Original TVöD Absatz in der KAO. Das bedeutet 

verkürzt: Wir haben ab dem 1.1.2023 eine 39 Stundenwoche. 

Damit endet die der Zustand, dass wir für das gleiche Geld eine Stunde pro Woche mehr arbeiten 

als die Kolleginnen und Kollegen im öffentlichen Dienst. Damit fallen auch die AZV-Tage weg, die 

viele von uns liebgewonnen haben, die aber „teuer“ erkauft wurden. 

Das ist insbesondere wichtig, wenn zukünftig Bewegung in das Thema Arbeitszeit kommt. Nun 

sind wir hier am Originaltext des TVöD. 

Absatz 1 a begründet dann eine Flexibilisierungsregelung, die in der Anlage 1.2.5 zur KAO 

geregelt ist. Hier standen bisher die 3 AZV-Tage. 

Diese Flexibilisierung gilt für alle Beschäftigten, für die es kein gesondertes Arbeitszeitkonto nach 

§ 10 gibt. 

Beschäftigte können am Monatsende 24 Plusstunden oder 8 Minusstunden ohne Genehmigung 

der oder des Vorgesetzen in den folgenden Abrechnungsmonat übertragen. Mit Genehmigung 

können 48 Plusstunden übertragen werden. Es muss allerdings innerhalb von drei Monaten der 

Korridor der maximal 24 Stunden wieder erreicht werden. Der Abbau soll vorrangig durch 

Zeitausgleich erfolgen. Wenn das nicht möglich ist, durch Auszahlung. 

Bei Teilzeitbeschäftigten reduzieren sich die Werte entsprechend dem Verhältnis der vereinbarten 

Arbeitszeit. 

Zeitausgleich erfolgt in ganzen Arbeitstagen oder auf Wunsch der Beschäftigten auch 

stundenweise. 

Die Arbeitszeit muss dokumentiert und am Ende des Monats dem oder der Vorgesetzten vorgelegt 

werden. 

Der Nachweis gilt als anerkannt, wenn nicht innerhalb von zwei Wochen ein Widerspruch erfolgt. 

Wichtig ist: Diese Reduzierung soll nicht durch Arbeitsverdichtung kompensiert werden. Es soll 

entlastet, bzw. könnte bei Teilzeit auch der Beschäftigungsumfang erhöht werden. 

 

Zum Schluss noch ein kleiner Ausblick: 

Die Tarifrunde beginnt mit der Festlegung der Forderungen von Verdi am 11. Oktober. Was dabei 

rauskommt, werden wir sehen. Ein Praxisproblem haben wir nach zwei Jahren aber erneut. Die 

Regelung zur Altersteilzeit läuft zum 31.12.2022 aus. Da es hier fast sicher zu einer Lücke 

kommen würde, haben wir vereinbart, dass wir im Blick auf unsere Anlage 1.6.2 zur KAO nicht auf 

die Ergebnisse der Tarifrunde warten und die Anlage in der Oktobersitzung der AK bis 31.12.2023 

verlängern. 

Damit gibt es eine Möglichkeit für Altersteilzeit für alle Beschäftigte im Geltungsbereich der KAO, 

die bis zum 31. Dezember 2023 die jeweiligen tariflichen Voraussetzungen erfüllen und deren 

Altersteilzeitarbeitsverhältnis oder deren flexible Altersarbeitszeit vor dem 1. Januar 2024 beginnt. 

 

So viel von mir, wenn es Fragen gibt und noch Zeit ist, gerne. 


